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 Veröffentlicht am 07.12.1989

Index

L80405 Altstadterhaltung Ortsbildschutz Salzburg

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AltstadterhaltungsG Salzburg 1980 §24 Abs1;

AltstadterhaltungsG Salzburg 1980 §3;

AltstadterhaltungsG Salzburg 1980 §4;

VStG §5 Abs1;

VStG §9;

Rechtssatz

Wohl tri8t die P:icht zur Erhaltung im Schutzgebiet gelegener Bauten gemäß § 3, § 4 und § 24 Abs 1 Slbg

AltstadterhaltungsG den Liegenschaftseigentümer. Daraus ist aber nicht abzuleiten, dass bei Vornahme von

Änderungen entgegen den Bestimmungen des Slbg AltstadterhaltungsG nicht auch derjenige, der diese durchführte,

zur Verantwortung gezogen werden kann. Das Gesetz sieht eine solche Einschränkung nicht vor.

Schlagworte
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